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KENNZAHLEN AUF 
EINEN BLICK

EGIS-Gruppe und Investition 2021 2020

Ertragslage der EGIS eG

Umsatz T€ 173 140

Jahresergebnis T€ 584 245

Vermögenslage EGIS eG

Bilanzsumme T€ 14.129 8.538

Geschäftsguthaben verbleibender Mitglieder T€ 10.042 6.166

Mitglieder

Genossenschaftsmitglieder zum 31.12. Anzahl 1.423 1.185

Investitionen EGIS-Gruppe

Brutto-Investition immaterielle Vermögenswerte 
und Sachanlagen 

T€ 16.803 8.096

EGIS-Gruppe

Umsatz T€ 3.967 2.443

Mitarbeiter Anzahl 9 5

Energie und Netze 2021 2020

Energiebelieferung EGIS-Gruppe

Stromkunden zum 31.12. Anzahl 278 188

Gaskunden zum 31.12. Anzahl 18 1

Wärmekunden zum 31.12. Anzahl 18 0

Anschlussleistung Wärmekunden kW 595 0

Energieerzeugung EGIS-Gruppe

Anlagen Anzahl 21 17

Installierte elektrische Leistung 
(PV, Wasserkraft)

kWp 50.786 39.742

Installierte Speicherleistung kW 7.210 0

Stromerzeugung PV kWh 40.713.525 30.989.561

Stromerzeugung Wasserkraft kWh 53.433 50.636

Fernwärmenetze

Versorgungsleitung m 4.013

Kunden Fernwärme Emmerting Anzahl 18 0

1.
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VORWORT DES VORSTANDES
Liebe Mitglieder, liebe Leserinnen und Leser,

wir freuen uns, Ihnen den Geschäftsbericht 
2021 der EGIS eG vorlegen zu können. Er ent-
hält, neben den bereits im Laufe des vergan-
genen Jahres via Newsletter veröffentlichten 
Informationen zu den aktuellen Projekten der 
EGIS eG, auch Zahlen zum Jahresabschluss 
und einer möglichen Dividendenausschüt-
tung. Der Umfang des Geschäftsberichtes ist 
im Vergleich zum Vorjahr etwas angewach-
sen, da wir Sie gerne mit noch mehr Hinter-
grundwissen und Informationen versorgen 
möchten.

Das Geschäftsjahr 2021 war für uns alle in vie-
lerlei Hinsicht bemerkenswert. Die Einschrän-
kungen der Pandemie waren immer noch zu 
spüren. Die Arbeit in der Geschäftsstelle in 
der Ludwigstraße in Neuötting gestaltete sich 
manchmal als eine organisatorische Heraus-
forderung, denn Homeoffice ist nicht immer 
sinnvoll, vor allem, wenn man wie wir, nah am 
Menschen und den Mitgliedern sein möchte. 
Jetzt arbeiten mittlerweile sechs Mitarbei-

ter*innen in der EGIS Verwaltungs GmbH, die 
sich täglich um die Belange unserer Mitglieder 
kümmern oder auf der Baustelle bei der Fern-
wärme Emmerting präsent sein müssen. Aber 
flexibel sein und einfach mal über den Teller-
rand hinaussehen, ist eben unser Verständnis 
von Genossenschaftsleben- und arbeiten.

Die Nachwirkungen der Coronawellen sind je-
doch nichts im Vergleich zum Krieg in der Uk-
raine und die Konsequenzen der Ereignisse im 
Osten Europas. Diese wirken sich massiv auch 
auf die Energieversorgung in unserer Heimat 
aus. Gegen Ende des Jahres 2021 schnellten 
die Preise für Benzin oder Diesel in die Höhe, 
bzw. das Heizen mit Öl oder Gas wurde schlag-
artig teurer. 

Wir, die EGIS eG, stehen von Anfang an für 
eine alternative und unabhängige Energiever-
sorgung in Bürgerhand und verfolgen schon 
seit jeher das Ziel einer vollständigen Um-
stellung auf 100 Prozent Erneuerbare Ener-

2.
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gien. Diesem Leitbild getreu handelten wir 
auch in der Phase, in der viele Stromanbieter 
ihren langjährigen Kunden kündigten, bzw. 
keine Neukunden mehr aufnahmen. Mit unse-
rem Öko-Stromlieferanten, die Bürgerwerke 
Heidelberg, blieben wir immer offen und an-
sprechbar für Neukunden. Auch wenn der 
Strompreis zeitweise mit 60 ct/kWh sehr hoch 
war, haben alle Neukunden in der Zwischen-
zeit den mit knapp 20 ct/kWh günstigeren Ta-
rif erhalten. Diese heiße Phase wurde gemein-
sam mit den Bürgerwerken mit einem hohen 
Maß an Flexibilität überstanden und dies ganz 
sicher nicht gewinnorientiert, sondern immer 
im Sinne der Kunden. Auch der Wegfall der 
EEG-Umlage wird 1:1 an unsere Stromkunden 
weitergegeben! Wer also zu einem fairen Öko-
Strom wechseln möchte, kann das jederzeit 
über unsere Homepage tätigen.

Auch die Arbeit bei der Fernwärme Emmerting 
ist von der anhaltenden Energiekrise betrof-
fen. Viele besorgte Anrufer erkundigen sich, 
wann die Fernwärme denn nun endlich auch 
in ihre Häuser kommt, der Heizölvorrat würde 
langsam knapp und der Nachschub teuer. Da-
neben fragen viele Gemeinden bei uns nach 
einer alternativen Wärmeversorgung an.

Vor allem sind wir sehr froh, wieder mit Ihnen 
in persönlichen Kontakt treten zu dürfen, wie 
z.B. bei der Einweihung unseres Vorzeigepro-
jektes, einer Freiflächenanlage aus der Kom-
bination von Photovoltaik und Großspeichern 
in Reckertshausen. Viele Mitglieder haben 
uns vor Ort besucht. Der weiteste Gast kam 
sogar aus Freiburg! Daneben konnten wir un-
ser EGIS-Energie-Forum in Neuötting wieder 
stattfinden lassen. Mit über 280 Besuchern 
und tollen Rückmeldungen der Gäste können 
wir sehr zufrieden über den Erfolg sein.

Wir danken vor allem unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihr energiegeladenes und 
zeitintensives Engagement in diesem unge-
wöhnlichen Jahr. Einen großen Dank möchten 
wir ebenso Ihnen, unseren Genossenschafts-
mitgliedern aussprechen, deren Vertrauen 
und positives Feedback uns antreibt. Ohne 
den unermüdlichen Allwetter-Einsatz unserer 
Geschäftspartner würde der Baustellenbe-
trieb nicht so reibungslos laufen – auch hier 
ein herzliches Dankeschön! Und wir danken 
den Mitgliedern im Aufsichtsrat, deren kons-
truktive und engagierte Begleitung uns eine 
große Stütze war.

Wir freuen uns schon, Sie am 18. Juli 2022 bei 
der diesjährigen Generalversammlung in Prä-
senz oder online begrüßen zu dürfen. 

1 / Herbert Leiss-Maier

Dipl. Kaufmann, Abteilungsleitung Risk Office 
Corporates, Bayerische Landesbank,  
im Vorruhestand 
 
3 / Pascal Lang

Dipl. Geograph, Energieberater HWK,  
Vorstandsvorsitzender EGIS eG,  
Geschäftsführer EGIS Verwaltungs GmbH

2 / Christoph Strasser

Vertriebsmanagement (FH),  
Stellv. Vorstandsvorsitzender EGIS eG,  
Geschäftsführer Fa. MaxSolar GmbH

4 / Rainer Brunnhuber

Meister im Elektrotechniker Handwerk  
und Betriebswirt (HWK) 
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RÜCKBLICK 2021 
UND AUSBLICK

DIE FERNWÄRME EMMERTING 
(FWE)
Symbolischer Start für die FWE im Oktober 
2021

Die Gemeinde Emmerting und wir als Betrei-
berin der Fernwärme Emmerting sind stolz 
darauf, wie wir bisher gemeinsam dieses ein-
zigartige und nachhaltige Energiekonzept im 
Landkreis Altötting umgesetzt haben. Bereits 
seit zwei Jahren baut unsere Genossenschaft, 
ausgehend vom Gewächshaus, das Fernwär-
menetz im Gemeindezentrum aus. Die über-
schüssige Abwärme aus dem Müllheizkraft-
werk ZAS nutzen wir, um nicht nur die privaten 
Haushalte, sondern auch die öffentlichen Ge-
bäude Emmertings, wie die Grundschule und 
zwei Kindergärten, mit nachhaltiger Heizener-
gie zu versorgen. 

Die ersten Fernwärmekunden in Emmerting 
wurden im September 2021 angeschlossen. 
Dies wurde mit einer Feier am 1. Oktober ein-

geweiht. In diesem Rahmen bedankten wir 
uns bei all den helfenden Händen, die dieses 
Projekt erst möglich gemacht haben und uns 
noch durch weitere Bauphasen begleiten 
werden. 

Bei schönstem Herbstwetter fand die sym-
bolische Einweihungsfeier – das  „Aufdrehen“ 
der Fernwärmeleitung – in Emmerting beim 
Gewächshaus statt. Ein passender Ort, 
um den Wertschöpfungskreislauf in der  
Inn-Salzach Region zu verdeutlichen. Wie 
wichtig die Arbeit unserer Genossenschaft 
im Landkreis ist, haben die geladenen Vertre-
ter aus Gemeindeamt und Landkreis in ihren 
Dankesreden unterstrichen. Nach dem offi-
ziellen Einweihungsprogramm ließen die über 
100 Gäste diesen gelungenen Tag mit regional 
nachhaltigen Schmankerln beim Nachbarn, 
dem Schweiger-Wirt, ausklingen.

3.

3.1

Familie Giebl – unsere ersten Fernwärmekunden in Emmerting
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Unsere Gäste drehen vereint am symbolischen Schieber: Im Bild von links: Altöttings Land-
rat Erwin Schneider, Josef Steiner (Gemüsebau Steiner), Pascal Lang (Vorstandsvorsitzender 
EGIS eG), Stefan Kammergruber (1. Bürgermeister Emmerting), MdL Dr. Martin Huber und 
Robert Moser (Kfm. Leiter Müllheizkraftwerk ZAS). 

Die kommunalen Gebäude sind mit Fern-
wärme versorgt

Insgesamt wurden bis Ende 2021 knapp 1,3 
Kilometer Haupttrasse gelegt. Kein sehr leich-
tes Unterfangen, da die große Hauptleitung 
durch enge Straßen gelegt werden musste. 
Auch kam erschwerend hinzu, dass Haupt-
straßen immer nur halbseitig gesperrt werden 
konnten, damit der Straßenverkehr in Emer-
ting problemlos fließen konnte. Parallel zur 
Hauptleitung wurden 2021 18 Hausanschlüs-
se im Neubaugebiet und im Bestand ans 
Fernwärmenetz angeschlossen und weitere 
vorbereitet. Zudem wurden Abzweige für den 
weiteren Ausbau in den kommenden Jahren 
vorgesehen. In der Grundschule und im Rat-
haus ist die aktuell größte Übergabestation in 
der Gemeinde mit einer Leistung von 300 kW 
verbaut worden.  

Erster Bürgermeister Stefan Kammergruber 
(Mitte) freut sich über den Fernwärmeanschluss 
der kommunalen Gebäude in Emmerting.

Hier ist die Fernwärmehauptleitung mit 
Dehnungsschenkeln in der Oberen Dorf-
straße in Emmerting / Gemeinde mitte sehr 
gut zu erkennen. Die Emmertinger Fernwär-
mekunden sind für die Zukunft in guten Hän-
den, denn sie wissen genau, woher ihre nach-
haltige Wärme ins Haus strömt.
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Saubere Lösung im Heizkeller: die neue Übergabestation für die Fernwärme braucht wenig 
Platz und wird von der EGIS regelmäßig überwacht und gewartet. 
 
Unser Ziel: die Hundertermarke bei 
den Hausanschlüssen 

Für 2022 hat sich unser Projektteam vorge-
nommen insgesamt über 100 Hausanschlüs-
se in Emmerting fertigzustellen. Ist dies ge-
schafft, sind ca. 3.000 Meter Leitungstrasse im 
Gemeindegebiet verlegt. Bei so umfangreichen 
Bauprojekten wie der Fernwärme Emmerting 
kommen in den nächsten Bauabschnitten wie-
der viele Herausforderungen auf uns zu. So 
muss z.B. der Verkehr innerhalb der Ortschaft 
an einigen Stellen zeitweise gesperrt werden. 
Außerdem rechnen wir mit Lieferengpässen 
bei den unterschiedlichsten Baumaterialen so-
wie teilweise mit massiven Preissteigerungen. 
Die Koordination der vielen verschiedenen Ge-
werke ist auch für unsere Projektleiter immer 
wieder ein Leistungsbeweis.

Das Interesse an der Fernwärme Emmerting 
ist, nicht nur wegen der Ukraine-Krise, in den 
letzten Monaten stark angestiegen.

Die geographische Übersicht zeigt die ein-
zelnen Bauabschnitte der Fernwärme Em-
merting: rot = Stand der Hauptleitung 
Ende 2021; blau = Bauabschnitt 2022; 
grün = geplanter Bauabschnitt in 2023. 

Fakten & Interessantes zur Fernwärme Emmerting

Leitungslänge bis 31.12.21 4.013 m

Leitungslänge bis 17.06.22 5.024 m

Kunden in Belieferung bis 31.12.21 18 Haushalte

Kunden in Belieferung bis 17.06.22 34 Haushalte

Anschlussleistung Wärmekunden bis 31.12.21 595 kW

Anschlussleistung Wärmekunden bis 17.06.21 1.005 kW
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E-MOBILITÄT
In Deutschland sollten mindestens 10 Millio-
nen PKWs bis zum Jahr 2030 mit null Emis-
sionen auf den Straßen unterwegs sein, um 
die gesetzten Klimaziele erreichen zu können. 
Auch wenn sich die Bereitschaft zur Anschaf-
fung eines E-Fahrzeuges in den vergangenen 
Jahren stetig erhöht hat, erreicht uns immer 
wieder die Frage: „Wer stellt denn die notwen-
dige Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum 
zur Verfügung?“. Eine berechtigte Überle-
gung, die vor allem die Menschen in unserer 
eher ländlichen Umgebung betrifft. Schließ-
lich möchte man, wie in der Großstadt auch, 
während des Ladvorgangs seine Besorgun-
gen in der Nähe der Ladesäulen erledigen. 
Auch Bewohner‘*innen in einer Mietwohn-
anlage möchten ihre E-Fahrzeuge möglichst 
an einem öffentlich zugänglichen Ladeplatz 
aufladen können. Zunehmend stellen auch die 
Kommunen ihren Fuhrpark auf Elektromobili-
tät um. Oder denken wir an die vielen Pflege-
dienste, die ihre umweltfreundlichen Flotten-
fahrzeuge in der Nähe ihres Stützpunktes 
aufladen möchten.

Die EGIS eG bietet hier ein Rundum-Sorglos-
Paket, von Planung über Installation bis hin 
zur eichrechtskonformen Abrechnung der 
Ladepunkte für öffentliche Elektrotankstellen 
an. Mit den Investitionen in Ladeinfrastruktur 
wird unsere Genossenschaft zu einem grö-
ßeren Ladepunktbetreiber im Südöstlichen 
Bayern. Durch ein kundenfreundliches Tarif-
wesen, inkl. RFID-Karten und Integration in 
das Roaming aller Anbieter von Ladepunkten, 
sehen wir uns auf einem guten Weg, dieses 
Nachhaltigkeitsthema zielgerichtet voranzu-
bringen. 

Die folgende Tabelle zeigt, dass unsere in den 
vergangenen Jahren installierten Ladesäulen 
bzw. PV-Carports im Landkreis Altötting von 
den E-Autofahrern sehr gut angenommen 
werden. Weitere Gespräche zum Thema La-
deinfrastruktur mit umliegenden Gemeinden 
sind im Gange.

Ladeperformance in 2021 

Standort Ladesäulen Total kWh Ladedauer  
in Std.

Anzahl  
Ladezyklen

Neuötting Rathaus 2.358 486 153

Neuötting Stadplatz Kirche 5.699 1.176 632

Neuötting Parkplatz West 6.453 707 279

Neuötting Simbacher Straße 2.035 338 240

Gesamt 16.545 2.706 1.304

3.2

PV-Carport Rathaus Neuötting mit 4 E-Ladepunkten 
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PHOTOVOLTAIK

PV-SPEICHER - RECKERTSHAUSEN

Photovoltaik und Großspeicher – einmalig 
in Deutschland!

Im Herbst 2021 haben wir die Einwerbephase 
für den Bürgersolarpark Reckertshausen ge-
startet und sämtliche Genossenschaftsantei-
le waren binnen einer Woche gezeichnet. Die 
Investitionskosten lagen bei ca. 13,8 Millionen 
Euro. 

Seit Januar 2022 ist der innovativste Solar-
park Deutschlands in Hofheims Ortsteil Re-
ckertshausen in Unterfranken in Betrieb. Die 
gesamte Photovoltaikanlage besteht aus zwei 
Teilanlagen „Hühnerellern“ und „Hassberge“ 
und hat eine installierte Gesamtleistung von 
über 10 MWp. Über 23.000 Hochleistungsmo-
dule erzeugen den Öko-Strom aus Sonnen-
energie. Was den Bürgersolarpark Reckerts-
hausen so besonders macht, sind die voll 
integrierten Batteriespeicher, die gewähr-
leisten, dass die PV-Anlagen auch bei weniger 
oder keiner Sonneneinstrahlung den tagsüber 
eingespeicherten Strom einspeisen können. 

Ein voller Erfolg: Tag der offenen Tür in 
 Reckertshausen

Am 21. Mai 2022 haben wir die Tür im Bürger-
solarpark Reckertshausen für viele interes-
sierte Besucher*innen geöffnet. Sogar EGIS-
Mitglieder aus anderen Bundesländern sind 
extra zu dieser Einweihung angereist. Kein 
Wunder, denn diese Gelegenheit bekommt 
man nicht alle Tage. Die Projektmitarbeiter von 
der MaxSolar und dem Speicherhersteller Inti-
lion gaben den Besuchern umfassende Aus-
kunft über die technischen Einzelheiten der 
PV-Anlage „Hühnerellern“ und öffneten die 
Containertore der großen Stromspeicher. Für 
die kleinen Naturfreunde hatte der Garten-
bauverein Hofheim eine nützliche Holzarbeit 
vorbereitet: ein Insektenhaus zum Selberbas-
teln. Die Freiwillige Feuerwehr aus Reckerts-
hausen kann auch Durst löschen, denn die 
fleißigen kleinen und großen Helfer sorgten 
für das leibliche Wohl unserer Besucher.

Bei dieser Veranstaltung wurde das EGIS- 
Team durch viel positive Rückmeldungen der 
Gäste darin bestärkt, seiner Vision von einer 
energieunabhängigen und nachhaltigen Zu-
kunft wieder ein Stück näher gekommen zu 
sein. Wir machen weiter so!

3.3
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Eine wichtige „Tätigkeit“ für unseren Aufsichtsrat Konrad Estermaier (li.) und Vorstand  Pascal Lang 
(Mitte) war, gemeinsam mit Hofheims Dritter Bürgermeisterin Julitta Ott und Vorstand Christoph 
Strasser, das EGIS-Band zu durchtrennen. Startschuss für Ökostrom in Unterfranken.

Großspeicher vom Hersteller Intilion in der PV-Anlage Hühnerellern.

Kleiner Wissensblock zu den Speichern im Bürgersolarpark Reckertshausen:

Anzahl Speicher 2

Speicherleistung knapp 7,2 MWh

Versorgung ca. 800 Haushalte für 24 Stunden

Spannung 1.200 Volt

Größe/Umfang 300 Batteriemodule à 150 kg

Gesamtgewicht 84 Tonnen

Batterietechnik Lithium-Eisenphosphat
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WEITERE PV-ANLAGEN

Noch nicht fertiggestellt ist aktuell unsere Dachanlage auf dem sich im Bau befindlichen Kinder-
garten in Emmerting, Landkreis Altötting, Bayern. Die Module sind zwar bereits installiert worden, 
jedoch müssen wir hier noch auf den Hausanschluss des Gebäudes warten.

In Betrieb genommen wurde 2021 die PV-Carport-Anlage mit Ladeinfrastruktur in Neuötting beim 
Sportheim (siehe Geschäftsbericht des vergangenen Jahres).

Dachanlage Kindergarten Emmerting.

 

EGIS-ENERGIEFORUM 2022
Einige Jahre war es still geworden um die 
Veranstaltungsreihe der EGIS eG. Jetzt, nach 
Corona und mitten in der Energiekrise, war es 
an der Zeit wieder ein Energieforum stattfin-
den zu lassen. Und so war am 30. Mai 2022 der 
Stadtsaal in Neuötting mit vielen Gästen aus 
der Region fast ausgebucht. 

Energieunabhängigkeit, ein Schlagwort, wel-
ches derzeit in aller Munde ist. Was versteht 
man darunter und vor allem, welche Wege 
können von jedem Einzelnen oder der Ge-
meinschaft begangen werden? Diese und vie-
le weitere Fragen wollten wir als Veranstalter 
in Kooperation mit dem Landratsamt Altöt-
ting dem Publikum näherbringen. Insgesamt 
fünf kurzweilige Fachvorträge zu den Themen 
Stromunabhängigkeit, Photovoltaik und PV-
Speicher sowie E-Mobilität standen auf dem 
Programm. Auch wurde erklärt, welche Alter-
nativen zu Öl und Gas bestehen und wo am 
meisten Energie gespart werden kann.

Hauptredner war an diesem Abend Prof. Dipl.-
Ing. Timo Leukefeld. Der branchenbekann-
te Energieexperte lud die Zuhörer in seinem 
Vortrag ein, über das Leben in der Zukunft 
nachzudenken. Mit dem Titel „Intelligent ver-
schwenden“ – Neue Wege im Umgang mit 
Energie hat uns Leukefeld aufgezeigt, wie 
sich Gebäude mit Strom, Wärme und Mobilität 
selbst durch Sonnenenergie versorgen kön-
nen und wie diese Energieautarkie unsere Ge-
sellschaft fundamental verändern kann.

Viele unserer Besucher*innen haben uns in 
unserer Arbeit als Energiegenossenschaft 
bestärkt und sich bedankt, dass wir das EGIS-
Energieforum möglich gemacht haben.

3.4
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MITGLIEDERENTWICKLUNG
Im Geschäftsjahr 2021 traten 251 Mitglieder in die EnergieGenossenschaft ein und 13 schieden 
aus. Dadurch erhöhte sich die Mitgliederanzahl zum Stichtag 31.12.2021 im Vergleich zum Vorjahr 
um 238 auf 1.423 Mitglieder, ein Plus von 20 Prozent. In der nachfolgenden Grafik ist dieser er-
freuliche Anstieg auch optisch gut erkennbar.

1.380

1.330

1.280

1.230

1.180
Dez 20 Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 21

1.185

1.423

Wie hat sich die Zahl der EGIS-Mitglieder in 2021 entwickelt?

Den höchsten Zuwachs bei unseren Mit-
gliedern konnten wir dabei während der Ein-
werbephase für unser neues Projekt in Re-
ckertshausen verzeichnen. An dieser Stelle 
ein herzliches Willkommen an die neuen Ener-
giewende-Akteure – wir bedanken uns für 
jede Unterstützung, die unsere Projekte erst 
möglich macht.

Die Gemeinschaft unserer Mitglieder hielt 
zum 31.12.2021 insgesamt 67.088 Genos-
senschaftsanteile im Wert von je 150 Euro. 
Dies entspricht einem Geschäftsguthaben 
von 10.063.200 Euro. Im Geschäftsjahr wur-
den 25.975 Anteile neu ausgegeben und 
keine zurückgenommen. Dies führte beim 
Geschäftsguthaben zu einer Zunahme von 
3.896.250 Euro.

48%
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2%

2%

2%

2%

1%
1%

1%
1%

1%

1%

20%

Altötting

Mühldorf am Inn

Neustadt an der Waldnaab

Traunstein

München, Stadt

Rottal-Inn

Zwickau

Rosenheim

Berchtesgadener Land

Kitzingen

Hildburghausen

Landkreis München

Berlin, Stadt

Landshut

Rest < 10 Mitglieder

Aufteilung der Mitglieder auf Landkreise, kreisfreie Städte

Geographisch betrachtet kommen unsere 
Mitglieder hauptsächlich aus unserer Heimat-
region Inn-Salzach und hier schwerpunkt-
mäßig mit knapp 50 Prozent aus dem Grün-
dungslandkreis Altötting. Seit Juni 2021 sind 
mittlerweile alle Kommunen des Landkreises 
Altötting Mitglied bei der EGIS eG. Dass wir 
immer mehr begeisterte Bürgerinnen und 

Bürger aus ganz Deutschland bei unserer 
Genossenschaft begrüßen dürfen, freut uns 
ganz besonders. Unser Credo „Energiewen-
de gehört in Bürgerhände!“ ist eben nicht nur 
ein gut ausgedachter Slogan, sondern steht 
für die gemeinsame Arbeit an einer erneuer-
baren, regionalen und unabhängigen Energie-
zukunft.

3.5
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In der folgenden Auflistung sind die zehn mitgliedsstärksten Kommunen aufgeführt: 

Kommune Anzahl Mitglieder Kommune Anzahl Mitglieder

Neuötting 162 Vohenstrauß 56

Altötting 128 Winhöring 37

Burghausen 60 München 29

Emmerting 57 Marktl 28

Niederbergkirchen 56 Mehring 22

AUSBLICK 

PV-FREIFLÄCHE AN DER KLÄRANLAGE IN MARKTL

In Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde 
Marktl (Landkreis Altötting, Bayern) plant die 
EGIS eG eine Photovoltaikanlage an einem 
langgezogenen Südhang auf dem Gelände der 
Kläranlage. Die Gesamtleistung ist auf 157 kWp 
konzipiert, einer Strommenge, mit der rechne-
risch 47 Haushalte versorgt werden können. 
Eine Einsparung für die Marktgemeinde ergibt 
sich vor allem daraus, dass mit dem Strom der 
in der Kläranlage anfallende Bedarf in hohem 
Maße gedeckt werden kann.

Im ersten Jahr soll die Anlage 160.000 kWh 
Strom erzeugen. Für die Kläranlage werden im 
Jahr 134.000 kWh benötigt. Geschätzt wird, 

dass 42 Prozent des erzeugten Stroms in der 
Kläranlage selbst verbraucht werden. Der Rest 
wird ins Netz eingespeist. Auf 25 Jahre ge-
rechnet, ergibt sich bei einem Strompreis von 
27 ct/kWh eine Ersparnis von 124.000 Euro für 
die Gemeinde. 

Zunächst wird ein Bebauungsplan aufgestellt 
und der Flächennutzungsplan geändert. Erst 
danach dürfen die Module aufgestellt werden. 
Die Anlage wird von der EGIS gebaut, finan-
ziert und über 25 Jahre an die Gemeinde ver-
pachtet. 

 

 
Die Kläranlage liegt in den Innauen ober-
halb des Kraftwerks Stammham. Der kleine 
Hang, auf dem die Photovoltaik-Anlage ins-
talliert wird, beginnt an der nördlichen Zufahrt 
zum Betriebsgebäude und zieht sich dann 
nach rechts bis über die Klärbecken hin.

Projektdaten:

Geplante installierte Leistung 157,5 kWp

Anzahl Module 420 Stück

Modulleistung 375 Wp

Anzahl Wechselrichter 2 Stück

Jahresertrag geschätzt 157.364 kWh

3.6
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PV-DACHANLAGE IN PERACH 

Auf dem neu errichteten Bürgerhaus in Perach 
(Landkreis Altötting, Bayern) soll ein weiteres 
Projekt in Genossenschaftshand realisiert 
werden. Die knapp 123 kWp große PV-Anlage 
soll im ersten Schritt die Liegenschaft inkl. 
Gasthaus mit langfristig günstiger Energie 
versorgen. Im zweiten Schritt wird angren-
zend an das Gebäude eine Kombination aus 
Schnell- und Normallader für Elektrofahrzeu-
ge installiert, die ebenfalls aus der PV-Anlage 
versorgt werden soll. Der Überschuss wird in 
das örtliche Netz eingespeist. Baubeginn ist 
noch für dieses Jahr vorgesehen.

  

 
Projektdaten:

Geplante installierte Leistung ca. 123 kWp

PV-Generatorfläche 598 m²

Anzahl PV-Module 328 Stück

Anzahl Wechselrichter 4 Stück

Jahreserzeugung ca. 120.000 kWh

PV-FREIFLÄCHE IN BURGKIRCHEN/PIRACH

Auf dem Gebiet der Industriegemeinde Burg-
kirchen (Landkreis Altötting, Bayern) plant die 
EGIS eG ein weiteres Projekt zur Erzeugung 
von nachhaltiger Solarenergie. Es handelt 
sich hierbei um eine ca. 4,6 Hektar große PV-
Freiflächenanlage in der Nähe des Burgkirch-
ner Ortsteils Pirach. Die Modulleistung unsere 
Bürgersolar-Anlage liegt bei ca. 4,6 MWp.

Das Bauleitplanverfahren wurde einstimmig 
von dem Gemeinderat Burgkirchen eingelei-
tet. Aktuell wird die erste Offenlegung vor-
bereitet. Für unsere EnergieGenossenschaft 
bedeutet diese positive Rückmeldung aus der 
Gemeinde Burgkirchen einen weiteren Schritt 
in Richtung Energiewende in der durch die 
Chemieindustrie energieintensiven Region 
Inn-Salzach. Wir halten unsere Mitglieder über 
dieses Projekt auf dem Laufenden! 

200 m Randstreifen Bahntrasse

Ausgleichsfläche

SO-PV

762

767

787

789

789

621/2

620

772

Legende:

Geltungsbereich
Flurstücksgrenze

Eingrünung (ca. 5 m Breite)

Fläche Sondergebiet:

Plangröße:
Maßstab:

Druckdatum:
Bearbeiter*in:

Sondergebiet Photovoltaik

Fläche Geltungsbereich:

Gemarkung:
Flur:
Flurstück:

Gemeinde:
Koordinaten:

Schmidhamer Str. 22, 83278 Traunstein-Wolkersdorf
Tel.: +49 (0)861 2097090,  Fax: +49 (0)861 20970929
info@maxsolar.de - www.maxsolar.de

N

Sondergebiet Photovoltaik:

Projektname:

Geltungsbereich:

Objektanschrift:

PV Pirach

48.142335, 12.770573
Burgkirchen an der Alz
Raitenhaslach
-
620, 621/2, 772, 762

ca. 9,88 ha

ca. 7,58 ha

Sondergebiet Photovoltaik

DIN A3, 420 x 297 mm

Planinhalt:

1:2500

01.12.2021
TScha

200m Abstand Bahnlinie

Eingrünung:
Sonstiges:

Ausgleichsflächen:
ca. 0,76 ha
ca. 1,54 ha

Ausgleichsfläche
Bahnlinie

 

Projektdaten:

Geplante installierte Leistung ca. 4,6 MWp

Projektfläche ca. 4,6 ha
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PV-FREIFLÄCHE IN KRAIBURG

In Kraiburg (Landkreis Mühldorf, Bayern) soll 
einer der nächsten Bürgersolarparks der EGIS 
eG entstehen. Auf knapp 14,8 ha, verteilt auf 
drei Flächen in unmittelbarer Nähe zueinan-
der (SO1 ca. 5,2 ha, SO2 ca. 2,5 ha, SO3 ca. 7,1 
ha), sollen PV-Anlagen mit einer Größe von 
insgesamt knapp 14 MWp entstehen. Der Ge-
meinderat von Kraiburg hat in seiner Sitzung 
vom 02.03.2021 dem Antrag auf Einleitung 

eines Bauleitplanverfahrens einstimmig zu-
gestimmt. Die erste Offenlegung wurde vor 
kurzem abgeschlossen und aktuell werden die 
Rückläufer aus der öffentlichen Beteiligung 
ausgewertet. Schwierig gestaltet sich aktuell 
noch die Anschlusssituation, da wir hierfür 
den Inn, Innkanal und Bahntrassen kreuzen 
müssen. Wir arbeiten intensiv an alternativen 
Einspeisemöglichkeiten. 

Projektdaten:

Geplante installierte Leistung ca. 14 MWp

Projektfläche ca. 14,8 ha
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BÜRGERSOLARPARK IN BUNDORF

In Unterfranken, nördlich der Gemeinde Bun-
dorf, plant die EGIS eG eines der größten 
PV-Projekte Bayerns: den Bürgersolarpark 
Bundorf. Nach nur knapp einem Jahr Ge-
nehmigungsprozess hat sich die Gemeinde-
vertretung von Bundorf am 26.04.2022 ein-
stimmig für den 125 MWp starken Solarpark 
ausgesprochen. Mit dem positiven Satzungs-
beschluss beginnt nun der Endspurt zur Vor-
bereitung der Projektumsetzung. Der Baube-
ginn ist für den 1. September 2022 geplant. 
Sobald der Solarpark ans Netz angeschlossen 
ist, kann er rechnerisch Strom für mehr als 
37.500 Haushalte produzieren. Der erzeugte 
Grünstrom wird über ein eigens errichtetes 
Umspannwerk in das Stromversorgungsnetz 
der Bayernwerke eingespeist. Das Investi-

tionsvolumen liegt bei mehr als 85 Millionen 
Euro. Gemeinsam konnten wir die Verantwort-
lichen in der Gemeinde überzeugen, dass vor 
allem unser ganzheitlicher Ansatz von Strom-
Wärme-E-Mobilität von großem Nutzen für 
die Bürgerinnen und Bürger sein wird. Denn 
neben dem Solarpark wollen wir ein örtliches 
Fernwärmenetz und E-Ladesäulen errichten.

Wir bedanken uns schon jetzt für die sehr gute 
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat von 
Bundorf und dem Bürgermeister Hubert En-
dres. Ein Solarpark in dieser Größenordnung 
ist ein wichtiger Meilenstein für die Energie-
wende und somit einer von fossiler Energie 
unabhängigen Energieversorgung. Weitere 
Informationen zu dem Projekt folgen zeitnah.

Darstellung des Sondergebietes Photovoltaik in Bundorf.

Luftaufnahme von dem Gebiet der zukünftigen PV-Anlage. Baubeginn ist für den 1. September 
2022 vorgesehen. Die gesamte Bauzeit beträgt ca. zwei Jahre.

Projektdaten:

Geplante installierte Leistung Gesamtpark 125 MWp

Projektfläche ca. 125 ha
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I PRÄAMBEL

Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Bürgersolarpark Bundorf“ erfolgte auf der Grundlage

- des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017
   (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch das Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBl. l S. 1728)

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
  21. November 2017 (BGBI. I S. 3786)

- der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch 
  Artikel 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
  Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057) und

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 
  (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 
  (GVBl. S. 663)

II ZEICHNERISCHEN FESTSETZUNGEN
1.0 Nutzungsschablone

A) Art der baulichen Nutzung

B) max. Grundflächenzahl GRZ

C) Bauweise

D) max. Höhe baulicher Anlagen

2.0 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)

Sonstiges Sondergebiet (SO) "Solarpark" gemäß § 11 BauNVO

3.0 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

max. Grundflächenzahl GRZ

4.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Abweichende Bauweise

Baugrenze

5.0 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Innere Erschließung (best. Schotterweg)

Innere Erschließung (best. Grünweg)

6.0 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und 
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Wasser (gepl. Löschwasserzisterne)

7.0 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflußes
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Wasserflächen (best. Entwässerungsgraben)

8.0 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
hier: best. Hecken (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
hier: best. Einzelbaum (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

9.0 Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

III HINWEISE ZU DEN ZEICHNERISCHEN 
FESTSETZUNGEN

Flurstücksnummer

Grenzsteine

Vorhandene Flurgrenzen

Bestehender Flurweg

Bemaßung

Modulbereiche

2.0 Gewässerschutz 
Das Landratsamt Haßberge -Wasserrecht- weist in seiner Stellungnahme vom 25.06.2021 darauf
hin, dass der Geltungsbereich im Norden und Osten an den Wurzbach angrenzt und sich innerhalb 
des Geltungsbereichs namenlose Entwässerungsgräben befinden. 
Bei den vorgenannten oberirdischen Gewässern handelt es sich um Gewässer dritter Ordnung ohne 
Genehmigungspflicht nach Art. 20 BayWG i.V.m. § 36 WHG. Unabhängig davon ist eigenverantwort- 
lich sicherzustellen, dass bei der Errichtung, dem Betrieb und der Unterhaltung von Anlagen keine 
schädlichen Gewässerveränderungen zu erwarten sind.

Weiter weist das Landratsamt Haßberge -Wasserrecht-  darauf hin, dass sich die Anforderungen an 
den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen insbesondere nach den Bestimmungen des § 62 
WHG und der AwSV richten. Die Einhaltung dieser Anforderungen ist eigenverantwortlich durch den 
Betreiber sicherzustellen.

Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen weist in seiner Stellungnahme vom 14.06.2021 darauf hin, 
dass die Module mit Wasser gereinigt werden können. Der Einsatz von Reinigungsmittel ist zum 
Zwecke des Boden- und Wasserschutzes verboten.

Um Schäden bei einer Havarie zu vermeiden sind Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen (z.B. 
Trafostation) mit einer ausreichend bemessenen und dichten Auffangwanne auszustatten.

3.0 Entwässerung von Niederschlagswasser 
Das Landratsamt Haßberge -Wasserrecht- weist in seiner Stellungnahme vom 25.06.2021 auf 
folgendes hin: Sollte die Sammlung von Niederschlagswasser und daraus resultierend die Einleitun- 
gen in Oberflächengewässer oder Grundwasser erforderlich werden, ist vorher mit dem Landratsamt 
abzustimmen, ob hierfür eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich wird.

4.0 Entwässerung von Niederschlagswasser 
Sowohl das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen (Stellungnahme vom 14.06.2021) als auch das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Stellungnahme vom 11.06.2021) weisen darauf hin, 
dass auf der überplanten Fläche im Rahmen des letzten Flurbereinigungsverfahren Drainanlagen in 
den Ackerflächen angelegt wurden. Insbesondere im Bereich des Wurzbaches, der einmündenden 
Gewässer/Gräben und der als „wassersensible Bereiche“ gekennzeichneten Flächen wurden Drai- 
nageleitungen verlegt. Durch die Errichtung der Pfosten und Ständer könnte es zu Schädigungen 
der Drainanlagen kommen.

5.0 Bodenschutz 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt weist in seiner Stellungnahme vom 
11.06.2021 darauf hin, dass die Gefahr einer Bodenkontamination durch PV-Anlagen mit Blei oder 
Cadmium nach derzeitigem Kenntnisstand bei intakten Solarmodulen bauartbedingt als sehr gering 
eingestuft wird. Sind Halbleiterschicht, Kontakte oder Verlötungen aufgrund von Beschädigungen der 
Module durch Hagel oder Brand der Witterung ausgesetzt, sollten diese aus Gründen des vorsor- 
genden Bodenschutzes nicht längere Zeit auf der Anlagenfläche verbleiben. Eine Auslaugung von 
Blei oder Cadmium kann dann nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Weiter weist das AELF darauf hin, dass Bodenverdichtungen, die während der Bauphase entstehen 
können, mittels geeigneter Vorsorgemaßnahmen zu vermeiden sind. Demnach ist ein Befahren des 
belebten Oberbodens auf bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen nur bei trockenen Bodenver- 
hältnissen (ggf. leichte Frostlage) möglich, um nachhaltige Schädigungen am Boden durch Verdich- 
tung während der Bauphase zu verhindern.

Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen weist in seiner Stellungnahme vom 14.06.2021 darauf hin, 
dass Regenwasser möglichst breitflächig und nicht konzentriert von den Modulen abfließen sollte, 
um Erosion zu vermeiden. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt weist 
hierzu in seiner Stellungnahme vom 11.06.2021 darauf hin, dass zwischen und unterhalb der Module 
eine flächige Begrünung notwendig ist, um bei starken Regenereignissen Bodenerosion zu vermei- 
den.

6.0 Blendwirkung von Solarmodulen 
Das Landratsamt Haßberge -Immissionsschutz- weist in seiner Stellungnahme vom 25.06.2021 
darauf hin, dass die Solarmodule in ihrer Oberfläche und Ausrichtung so zu gestalten sind, dass 
Blendwirkungen an bestehender Wohnbebauung und für den Straßenverkehr ausgeschlossen sind.

7.0 Landwirtschaftliche Emissionen 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt weist in seiner Stellungnahme vom 
11.06.2021 darauf hin, dass im südlichen Umfeld des Plangebietes landwirtschaftliche Emissionen 
auftreten. Darunter fällt auch die unvermeidbare Staubentwicklung bei der Bodenbearbeitung land- 
wirtschaftlicher Flächen. Die landwirtschaftliche Nutzung der angrenzenden landwirtschaftlichen 
Flächen muss weiterhin uneingeschränkt möglich sein. Der Betreiber des Solarparks hat diese Emis- 
sionen hinzunehmen und hat selbst für die ggfs. erforderliche Reinigung seiner Solarmodule aufzu- 
kommen.

8.0 Netzverträglichkeitsprüfung
Die Bayernwerk Netz GmbH weist in seiner Stellungnahme vom 02.06.2021 darauf hin, dass für die 
Einspeisung der Energie aus der geplanten Erzeugungsanlage in das Stromnetz der Bayernwerk 
Netz GmbH eine Netzverträglichkeitsprüfung vorgenommen werden muss.

VII VERFAHRENSVERMERKE
1.0 Der Gemeinderat der Gemeinde Bundorf hat in der Sitzung vom 28.04.2021 gemäß § 2 Abs. 1 

BauGB die Aufstellung des Bebauungsplans "Bürgersolarpark Bundorf" beschlossen. Der Auf- 
stellungsbeschluss wurde am 02.06.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

2.0 Die frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB, zum Vorentwurf des Bebau- 
ungsplanes i.d.F. vom 16.04.2021, hat in der Zeit vom 07.06.2021 bis einschließlich 11.06.2021 
stattgefunden. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 02.06.2021 ortsüblich bekanntgemacht.

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 06.05.2021 mit Frist zur Stellungnahme bis 14.06.2021. 

3.0 Die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB, zum Entwurf des Bebauungsplanes i.d.F. 
vom 15.11.2021, hat in der Zeit vom 20.12.2021 bis einschließlich 24.01.2022 stattgefunden. Ort 
und Dauer der Auslegung wurden am 09.12.2021 ortsüblich bekanntgemacht.

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
erfolgte mit Schreiben vom 14.12.2021 und Frist zur Stellungnahme bis 24.01.2022.

4.0 Die Gemeinde Bundorf hat mit Beschluss des Gemeinderats vom . . . . . . . . . . den Bebauungsplan 
„Bürgersolarpark Bundorf“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom . . . . . . . . . . als Satzung 
beschlossen..

Gemeinde Bundorf, den . . . . . . . . . . 

Endres, Erster Bürgermeister

5.0 Die Satzung über den Bebauungsplan „Bürgersolarpark Bundorf“ wurde am . . . . . . . . . . ausge- 
fertigt.

Gemeinde Bundorf, den . . . . . . . . . . 

Endres, Erster Bürgermeister

6.0 Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan „Bürgersolarpark Bundorf“ wurde am . . . . . . . . . . 
gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan mit Begründung, einschließlich der übrigen Anlagen wird seit diesem Tag zu 
den üblichen Dienststunden im Bauamt der Verwaltungegemeinschaft Hofheim i. UFr. zu jeder- 
manns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.
Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 
BauGB sowie die Einsehbarkeit des Bebauungsplans mit Begründung, einschließlich der übrigen 
Anlagen wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Gemeinde Bundorf, den . . . . . . . . . . 

Endres, Erster Bürgermeister
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IV TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 Abs. 1 BauGB
1.1 Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 BauNVO)
Als Art der baulichen Nutzung wird "Sonstiges Sondergebiet" (SO) gemäß § 11 BauNVO mit Zweck-
bestimmung "Solarpark" festgesetzt. Bauwerke, die zum Betrieb und zur Nutzung der PV-Anlage 
benötigt werden (z.B. Trafostationen, Ersatzteillager, Grünflächenpflegegeräteunterstände, Aufent- 
halts- und Überwachungsgebäude sowie technische Einrichtungen und Anlagen zur Speicherung), 
als auch benötigte Verkehrswege und -flächen mit wassergebundenen Deckschichten, sind inner- 
halb der Baugrenzen zulässig.

1.2 Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16-20 und 22 BauNVO)

1.2.1 Grundflächenzahl (GRZ): 
Die GRZ wird auf max. 0,6 festgesetzt.

1.2.2 Höhe baulicher Anlagen
Die bauliche Höhe der PV-Anlage wird auf max. 4,0 m über OK gepl. Gelände festgesetzt.
Ggf. notwendige Bauwerke, die zum Betrieb und zur Nutzung der PV-Anlage benötigt werden (z.B. 
Stationsgebäude, technische Einrichtungen und Anlagen zur Speicherung), werden auf eine Höhe 
von max. 3,5 m über OK gepl. Gelände festgesetzt.

1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
Im Planteil ist die abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, bei der Modul- 
reihen mit Längen von über 50 m innerhalb der Baugrenzen zulässig sind.

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind außerhalb der überbaubaren Flächen (Baugrenzen) 
nicht zulässig. Ausgenommen davon ist die erforderliche Einfriedung des Grundstücks.

1.5 Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)
Um den Gewässerunterhalt der im Geltungsbereich vorhandenen oberirdischen Gewässer gewähr-
leisten zu können, müssen Gebäuden einen Abstand von mind. 5 m zu den im Geltungsbereich 
befindlichen Gräben einhalten. 
Photovoltaikanlagen und Einfriedungen müssen einen Abstand von mind. 3 m zu den im Geltungs- 
bereich befindlichen Gräben einhalten.

2.0 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)
2.1 Flächen, die nicht für Nutzungen gemäß der textlichen Festsetzung Punkt 1.1 zugelassenen Art der
 baulichen Nutzung innerhalb des sonstigen Sondergebiets Solarpark (betrifft auch die mit Modulen
 überbauten Flächen) herangezogen werden, sind als Extensivgrünland herzustellen. Dies ist durch

Mahdgutübertragung von angrenzenden Extensivwiesen, oder alternativ durch Einsaat von autoch-
thonem Regiosaatgut des Ursprungsgebietes 12 - Fränkisches Hügelland durchzuführen. Die Saat- 
gutzusammensetzung sowie die Spenderflächen sind vorab mit der UNB abzustimmen. Die Fläche 
ist ein- bis zweimal pro Jahr entweder mit Schafen zu beweiden oder zu mähen. Dabei ist das Mahd- 
gut abzufahren. Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden, Wachstums- 
reglern, Rodentiziden und weiteren Bioziden ist unzulässig.
Des Weiteren sind innerhalb des Anlagenbereichs punktuelle Rohbodenstandorte von mindestens 
20 m² Größe herzustellen, die nicht eingesät und jährlich einmal von aufkommender Vegetation zu 
befreien sind. Damit wird das Lebensraumangebot für Wildbienen verbessert. Die genaue Anzahl 
und Größe der Rohbodenstandorte wird im Rahmen der Ausführungsplanung in Abstimmung mit der 
UNB und den Fachexperten festgelegt.

Gestaltungsmaßnahme G:
Der vorhandene Graben innerhalb des Geltungsbereiches ist punktuell aufzuweiten. Die genaue 
Verortung der Aufweitungen sind vor Ort in Abstimmung mit einer ökologischen Baubegleitung fest- 
zulegen.

Vermeidungsmaßnahme VG:
Die Graben- und Wegsäume sind als Hauptvorkommen mit Wiesenknopf vor Ort mit einer ökolo- 
gischen Baubegleitung abzugrenzen und während der Bauausführung mittels Bauzauns zu sichern, 
um mögliche Beeinträchtigungen durch temporäre Bauzufahrten auf den Bestandswegen aus- 
schließen zu können.

Temporäre Baustelleneinrichtungsflächen dürfen nur auf aktuell ackerbaulich genutzten Flächen 
errichtet werden.

2.2 Die im Bebauungsplan dargestellten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sind herzustellen. Es sind ausschließlich Gehölzarten der Artenlisten 1, 2 
und 3 entsprechend der Pflanzschemen zu verwenden. Eine detaillierte Ausführung der Pflanz- 
schemen ist dem Umweltbericht (s. Anlage 1 zur Begründung) zu entnehmen.

Pflanzschema P1:
Herstellung einer 3-reihigen Hecke. Für eine Detaillierung der Ausführung wird auf den Umwelt- 
bericht (s. Anlage 1 zur Begründung) Kapitel 5.2.1 verwiesen.

Pflanzschema P2:
Herstellung von punktuell 2-reihigen Hecken. Für eine Detaillierung der Ausführung wird auf den 
Umweltbericht (s. Anlage 1 zur Begründung) Kapitel 5.2.2 verwiesen.

2.3 Sämtliche Pflanzungen sind vom Anlagenbetreiber im Wuchs zu fördern, zu pflegen und vor Zer- 
störungen zu schützen. Bei Ausfällen gilt: ausgefallene Bäume, deren Stückzahl festgesetzt ist, sind 
innerhalb eines Jahres zu ersetzen. Für die restlichen Pflanzungen gilt: Ausfälle von mehr als 10 % 
sind innerhalb eines Jahres zu ersetzen.

Die bestehenden Entwässerungsgräben sind auf der nördlichen Böschungsseite mittels extensiven 
Pflegemaßnahmen zu unterhalten, wobei folgende Punkte zu beachten sind:
- Einseitige Böschungsmahd im jährlichen Wechsel, dabei wertvolle Bestände wie z.B. Seggen, 
  Hochstaudenfluren und Röhrichte stehenlassen, bei Sohlkrautung der Gräben kein vollständiges
  Krauten, sondern nach Möglichkeit abschnittsweise bzw. halbseitig Krauten und dieses Muster über
  mehrere Jahre beibehalten. Kein Antasten der Gewässersohle beim Einsatz des Mähkorbes.
- Die Mahd sollte möglichst selten (seltener als einmal pro Jahr) erfolgen und im Zeitraum von Juli
  bis einschließlich Oktober stattfinden (Röhricht darf nicht in der Zeit vom 01. März bis 30. Septem- 
  ber geschnitten werden (§ 39 Abs. 5 BNatschG))
- Kein vollständiges Krauten, sondern nach Möglichkeit abschnittsweise bzw. halbseitig Krauten und 
  dieses Muster über mehrere Jahre beibehalten. Kein Antasten der Gewässersohle beim Einsatz 
  des Mähkorbes.
- Das Mähgut ist abzufahren

Für Sohlräumungen gilt:
- Keine Vertiefung der Sohle, sondern lediglich Wiederherstellung des Bestandes
- Räumintervalle so groß wie möglich, z. B. im Abstand von 5 Jahren, und erst wenn es hydraulisch 
  wirklich erforderlich ist sowie die angrenzende Nutzung es erfordert
- Innerhalb eines Grabensystems jährlich nicht mehr als 20% räumen und nicht mehr als 200 m

   Grabenlänge am Stück in einem Arbeitsgang
- Räumung im Zeitraum von August bis November, ideal: September und Oktober (beachte Art. 69 
  BayFiG für Fischwasser und Salmonidengewässer)
- Das Räumgut liegenlassen und erst nach einigen Tagen entfernen. Unbelastetes Material kann auf 
  landwirtschaftlichen Flächen (kein Überschwemmungsgebiet, keine Auffüllung von Mulden, keine 
  naturschutzfachlich wertvollen Flächen) eingearbeitet werden.

Im Bereich der südlichen Grabenböschungen und der Grünwegsäume sowie auf der Wiesenfläche 
Flurstück Nr. 551 und 547 ist das Mahdregime entsprechend dem Vorkommen des Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling anzupassen. (1. Mahd zwischen Ende Mai und Mitte Juni sowie 2. Mahd ab Mitte 
September). Für eine weitere Konkretisierung der notwendigen Flächen wird auf den Umweltbericht 
(s. Anlage 1 zur Begründung) Kapitel 5.2 Minimierungsmaßnahme M2 verwiesen.

2.4 Artenliste 1: 
Klein- bis mittelkronige Laubgehölze gebietseigener Herkunft (Vorkommensgebiet 5.1)
Pflanzmindestgröße: H, 3xv, mB, STU 10/12
Ac Acer campestre Feld-Ahorn
Bp Betula pendula Hängebirke
Cb Carpinus betulus Hainbuche
Ms Malus sylvestris Holz-Apfel
Pa Prunus avium Vogelkirsche
Pp Pyrus pyraster Wild-Birne
Sd Sorbus domestica Speierling
St Sorbus torminalis  Elsbeere

Artenliste 2: 
Sträucher gebietseigener Herkunft für Schnitt- und freiwachsende Hecken (Vorkommensgebiet 5. 1)
Pflanzmindestgröße: Str 2xv, h 60-100
Cs Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Ca Corylus avellana Hasel
Cm Crataegus monogyna Eingriffeliger Weißdorn
Ee Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lv Ligustrum vulgare Liguster
Ps Prunus spinosa Schlehe
Ro Rosa canina Hunds-Rose
Rc Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn
Sn Sambuca nigra Schwarzer Holunder
Vl Viburnum lantana Wolliger Schneeball
Vo Viburnum opolus Gewöhnl. Schneeball

Artenliste 3: 
Obstgehölze alter, regionaler Sorten
Pflanzmindestgröße: H, 3xv, mB, STU 10/12
O Obstgehölz in Sorten

Malus domestica (S) Kultur-Apfel in Sorten
Sorten z.B.: 'Kaiser Wilhelm', 'Jakob Fischer', 'Jakob Lebel', 'Glockenapfel', 'Boskoop', 
'Weißer Klarapfel', 'Landsberger Renette', 'Rheinischer Bohnapfel'

Pyrus communis (S) Kultur-Birne in Sorten
Sorten z.B.: 'Köstliche aus Charneu', 'Mollebusch', 'Röhrlesbirne', 'Rote Bergamotte', 
'Sommer-Eierbirne'

Prunus avium (S) Süßkirsche in Sorten
Sorten z.B.: 'Große Schwarze Knorpelkirsche', 'Büttners Rote Knorpelkirsche', 'Haumüllers 
Mitteldicke'

Prunus cerasus (S) Sauerkirsche in Sorten
Sorten z.B.: 'Schattenmorelle', 'Koröser Weichsel'

Prunus domestica (S) Pflaume in Sorten
Sorten z.B.: 'Bühler Frühzwetschge', 'Große Grüne Reneklode', 'Mirabelle von Nancy', 
'Fränkische Hauszwetschge'

Juglans regia (S) Walnuss in Sorten
Sorten z.B.: 'Moselaner Walnuss', 'Weinheimer Walnuss', 'Geisenheimer Walnuss', 
'Kurmarker Walnuss', 'Spreewälder Walnuss', 'Scheßlitzer Walnuss'

3.0 Ausgleichsmaßnahmen und -flächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

3.1 Ausgleichsmaßnahmen und -flächen
Aus naturschutzfachlicher Sicht ergibt sich durch das Bauvorhaben ein Kompensationsbedarf von 
112.321 m², der innerhalb des Geltungsbereichs auf folgenden Flurstücken ausgeglichen werden 
kann: 431, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 441, 442, 521, 523, 525, 526, 547, 550, 551, 552. 
Insgesamt wird somit ein Ausgleich von 116.495 m² erbracht.

Folgende Maßnahmen sind auf allen Ausgleichsflächen umzusetzen:
- Begrünung der Ausgleichsfläche durch Mahdgutübertragung von angrenzenden Extensivwiesen, 
  oder alternativ durch Einsaat von autochthonen Regiosaatgut des Ursprungsgebietes 12 - Fränki- 
  sches Hügelland. Die Saatgutzusammensetzung sowie die Spenderflächen sind vorab mit der UNB 
  abzustimmen.
- Innerhalb von bestehenden Grünlandflächen ist in den ersten zwei Jahren eine drei- bis zwei-   
  schürige Mahd zur Aushagerung durchzuführen.
- Auf sämtlichen Flächen ist durch eine ein- bis zweischürige Mahd oder extensive Beweidung die 
  Entwicklung eines artenreichen, extensiv genutzten Grünlandes zu gewährleisten. Das Mahdgut ist 
  abzufahren.
- Der Einsatz von Düngemitteln, Herbiziden, Insektiziden, Fungiziden, Wachstumsreglern, Roden- 
  tiziden und weiteren Bioziden ist unzulässig.

Zudem sind auf folgenden Ausgleichsflächen die den Standorten angepassten Maßnahmen umzu- 
setzen:

Ausgleichsfläche A1:
- punktuelle Pflanzung von 6- und 8-reihigen Gehölzstreifen mit einer Entwicklungsbreite von 7 bis
  9 m gemäß dem Pflanzschema P5 im Umweltbericht

Ausgleichsfläche A2:
- punktuelle Pflanzung von 6- und 8-reihigen Gehölzstreifen mit Obstbäumen mit einer Entwicklungs- 
  breite 7 bis 9 m gemäß dem Pflanzschema P4 im Umweltbericht

Ausgleichsfläche A3:
- punktuelle Pflanzung von 6- und 8-reihigen Gehölzstreifen Entwicklungsbreite von 7 bis 9 m gemäß 
  dem Pflanzschema P5 im Umweltbericht
- punktuelle Anlage von Mulden zur Entwicklung von Feuchtgebietsflächen: mindestens alle 100 m 
  entlang des Wurzbachoberlaufes mit einer Größe von mindestens 100 - 300 m².

Ausgleichsfläche A4:
- Herstellung einer durchgehenden Heckenpflanzung gemäß dem Pflanzschema P3 im Umweltbe- 
  richt

Ausgleichsfläche A5:
- Pflanzung von Solitärbäumen der Artenliste 3 mit einem maximalen Abstand von 10-12 m zwischen 
  den Solitärgehölzen und eine Mindestanzahl von 10-20 Stück. Für eine weitere Konkretisierung der 
  Ausgleichsmaßnahme wird auf den Umweltbericht (s. Anlage 1 zur Begründung) Kapitel 5.3.5 ver- 
  wiesen.

Geplante Ausgleichsflächen, welche während der Bauphase nicht als Lagerplatz genutzt werden 
sind von Material Ablagerungen und Baustelleneinrichtungsflächen freizuhalten. Im Bereich von 
künftigen Ausgleichsflächen sind die Baustelleneinrichtungsflächen auf eine Mindestgröße von maxi-
mal 25 m x 25 m zu beschränken. Für weitere Hinweise zur Umsetzung wird auf den Umweltbericht 
(s. Anlage 1 zur Begründung) Kapitel 5.2 Minimierungsmaßnahme M9 verwiesen.

3.2 Vollzugsfristen
Festgesetzte Begrünungs- und Ausgleichsmaßnahmen sind in der auf die Inbetriebnahme (des je- 
weiligen Bauabschnitts) der Anlage nachfolgenden Pflanzperiode herzustellen.
Für weiter Hinweise zum Monitoring wird auf den Umweltbericht (s. Anlage 1 zur Begründung) 
Kapitel 5.5 verwiesen.

4.0 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
(§ 44 BNatSchG)
Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG wurden im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung mit faunistischen Er- 
hebungen folgende Vermeidungs- und vorgezogene temporäre Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maß- 
nahme) formuliert (s. Anlage 2 zur Begründung):

1 V: Ökologische Baubegleitung (ÖBB)

2 V: Minimierung der Flächeninanspruchnahme auf das technisch notwendige Mindestmaß 
und Schutz angrenzender, ökologisch bedeutsamer Strukturen

3 V: Vermeidung und Minimierung von baubedingter Beeinträchtigung (Zerstörung von 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten, damit verbundene Tötung, Verletzung)

4 CEF: Temporäre CEF Maßnahmen während der Bauphase

Für eine weitere Konkretisierung der Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen wird 
auf die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (s. Anlage 2 zur Begründung) Kapitel 3 verwiesen.

5.0 Örtliche Bauvorschriften, bauliche und städtebauliche 
Gestaltung (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art 81 BayBO)

5.1 Einfriedungen 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
5.1.1 Einfriedungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen. 

5.1.2 Die Einfriedung des gesamten Grundstücks ist mittels Metallzaun (Höhe max. 2,5 m, incl. Übersteig- 
schutz) herzustellen. Unterbrechungen für Torbereiche sind zulässig.

5.1.3 Zaunsockel sind nicht zulässig. Davon abweichend sind betonierte Sockel nur in Torbereichen zu- 
lässig. Für Zaunpfosten sind Punktfundamente zulässig. 

5.1.4 Für die Durchlässigkeit für Tiere ist ein Mindestabstand von 15 cm zum geplanten Gelände einzu- 
halten.

5.2 Geländegestaltung
Aufschüttungen und Abgrabungen sind innerhalb der Baugrenzen um bis zu 0,5 m zulässig.

V NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
1.0 Auffinden von Bodendenkmälern (§ 8 BayDSchG)

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine bekannten Bodendenkmäler. Zur Sicherung 
von obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern ist auf folgendes hinzuweisen:

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unte- 
ren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige ver- 
pflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Unternehmer und 
der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit 
die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines 
Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten 
befreit.

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von 
einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbe- 
hörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

VI HINWEISE
1.0 Wassersensible Bereiche 

Gemäß Auszug aus dem Umweltatlas des Bayerischen Landesamtes für Umwelt befinden sich 
sogenannte "wassersensiblen Bereiche" im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.

 
Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt. Sie kennzeichnen den natürlichen Ein- 
flussbereich des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. 
Nutzungen können hier beeinträchtigt werden durch: über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeit- 
weise hohen Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grund- 
wasser. Im Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen Über- 
schwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie wahrscheinlich Über- 
schwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein häufiges oder auch ein 
extremes Hochwasserereignis abdecken. An kleineren Gewässern, an denen keine Überschwem- 
mungsgebiete oder Hochwassergefahrenflächen vorliegen, kann die Darstellung der wassersensib- 
len Bereiche Hinweise auf mögliche Überschwemmungen und hohe Grundwasserstände geben und 
somit zu Abschätzung der Hochwassergefahr herangezogen werden. 

Das Landratsamt Haßberge -Wasserrecht- empfiehlt in seiner Stellungnahme vom 25.06.2021 not- 
wendige Bauwerke außerhalb des wassersensiblen Bereiches bzw. entsprechend angepasst zu er- 
richten.
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BERICHT DES 
AUFSICHTSRATES
Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2021 
mit seinen Mitgliedern Konrad Estermaier 
(Aufsichtsratsvorsitzender), Bgm. Peter Hau-
gender (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender), 
Anton Dingl, Bgm. Georg Eder, Dr. Rolf Hengel 
und Peter Pospischil nach Genossenschafts-
gesetz, Satzung und Geschäftsordnung für 
den Aufsichtsrat, den Vorstand überwacht 
und die obliegenden Aufgaben wahrgenom-
men. Dabei wurde die Genossenschaft gegen-
über den Vorstandsmitgliedern vertreten. 

Nach den Wahlen bei der schriftlichen Gene-
ralversammlung 2021 fand unsere konstitu-
ierende Sitzung des neuen und gleichzeitig 
alten Aufsichtsrates am 13.07.2021 statt. Bei 
dieser Sitzung wurden die Ämter des Vor-
sitzenden, dessen Stellvertreter und des 
Schriftführers neu gewählt. Konrad Estermai-
er wurde als Vorsitzender, Bürgermeister Pe-
ter Haugeneder als sein Stellvertreter und Dr. 
Rolf Hengel als Schriftführer im Amt bestätigt. 

In sieben gemeinsamen Sitzungen von 
Vorstand und Aufsichtsrat und auch zwi-
schenzeitlich hat sich der Aufsichtsrat vom 
Vorstand regelmäßig über die Lage und Ent-
wicklung der Genossenschaft sowie über 
einzelne Geschäftstätigkeiten von besonde-
rer Bedeutung (z.B. Fernwärme Emmerting, 
Projekt Reckertshausen) und weiteren Vor-
haben unterrichten lassen. In jeder Sitzung 
haben wir uns mit der durchweg positiven Ge-
schäftsentwicklung auseinandergesetzt. Der 
Vorstand hat uns stets umfassend und fun-
diert über das operative Geschäft sämtlicher 
Bereiche, wie der Energieerzeugungsanlagen 
und der Fernwärme, informiert. Der Aufsichts-
rat hat sich in den Sitzungen sowohl mit der 
Entwicklung der Genossenschaft als auch 
mit deren Tochtergesellschaften der EGIS eG 
beschäftigt. Zudem nahm Konrad Estermaier 
im November an der zweitägigen Klausur des 
Vorstandes teil.

Wie den Zahlen in diesem Bericht zu entneh-
men ist, war das Jahr 2021 von einer weiteren 
positiven Entwicklung geprägt.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 für die 
EGIS eG und sämtlicher Gesellschaften der 
EGIS eG-Gruppe wurden vom Steuerberater 
Werner Zeiller, Kraiburg, erstellt und in der ge-
meinsamen Sitzung von Vorstand und Auf-
sichtsrat am 27.06.2021 ausgiebig erläutert 
und besprochen. Einwände wurden nicht vor-
gebracht.

Zudem wurden von Konrad Estermaier, dem 
Vorsitzenden des Aufsichtsrates, und vom 
Aufsichtsrat Bgm. Georg Eder am 17.06.2022 
die Belege und Rechnungen, Bankkonten und 
Saldenlisten geprüft. Zusammenfassend wur-
de für alle Gesellschaften eine übersichtliche 
und saubere Führung der Konten und Ablage 
der Belege sowie eine sparsame Haushalts-
führung attestiert.

Turnusgemäß laufen die Mandate von drei 
Aufsichtsräten dieses Jahr aus. Es sind die 
Mandate von:

• Konrad Estermaier  
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

• Bürgermeister Georg Eder

• Dipl. Phys. Peter Pospischil

Diese Kandidaten stehen für eine Wiederwahl 
in 2022 zur Verfügung. Sollten Sie Interesse 
an einer aktiven Mitarbeit im Aufsichtsrat der 
EGIS eG haben, bitten wir Sie, sich beim Vor-
sitzenden des Aufsichtsrates, Konrad Ester-
maier (konrad.estermaier@egis-energie.de), 
schriftlich zu melden.

Neben der Innovation, der Entwicklung und der 
Umsetzung neuer Projekte und dem Service 
rund um die Fernwärme Emmerting macht 
das mit viel Herzblut verfolgte Engagement 
für eine CO2 -neutrale Energieversorgung die 
Anziehungskraft und Leistungsfähigkeit der 
EGIS eG aus. Dafür dankt der Aufsichtsrat den 
Vorständen sowie den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der EGIS eG ganz herzlichst!

Für den Aufsichtsrat 
Konrad Estermaier

4.

Der amtierende Aufsichtsrat der EGIS eG (v.l.) Peter Pospischil, Bgm. Georg Eder, 
Anton Dingl, Konrad Estermaier (Aufsichtsratsvorsitzender), Dr. Rolf Hengel. 
Nicht auf dem Foto ist Bgm. Peter Haugeneder (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender).
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JAHRESABSCHLUSS DER  
EGIS EG 2021 (KURZFASSUNG)

BILANZ

31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Aktiva 14.129.625,76 8.538.892,34

A. ANLAGEVERMÖGEN 11.976.113,08 7.965.201,59

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 91,00 141,00

1. Ähnliche Rechte und Werte 91,00 141,00

II. Sachanlagen 1.063.843,00 1.027.293,59

1. Technische Anlagen   1.011.868,00   996.030,00

2. Anlagen im Bau 51.975,00 31.263,59

III. Finanzanlagen 10.912.179,08 6.937.767,00

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.931.376,08 2.207.464,00

2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 6.975.803,00 4.725.303,00

3. Beteiligungen 5.000,00 5.000,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.061.645,40 493.405,97

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.678,52 12.112,48

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 998.977,29 452.365,81

3. Sonstige Vermögensgegenstände   39.989,59   28.927,68

II. Guthaben bei Kreditinstituten 1.087.833,93 77.579,03

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.033,35 2.705,75

5.
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31.12.2021 31.12.2020

EUR EUR

Passiva 14.129.625,76 8.538.892,34

A. EIGENKAPITAL 11.277.455,88 6.852.736,46

I. Geschäftsguthaben 10.063.200,00 6.166.950,00

der verbleibenden Mitglieder 10.042.200,00 6.166.950,00

der ausgeschiedenen Mitglieder 21.000,00 0,00

II. Kapitalrücklage 332.435,91 202.560,91

III. Gewinnrücklagen 566.580,00 237.760,00

1. Gesetzliche Rücklage 183.290,00 118.880,00

2. Andere Gewinnrücklagen 383.290,00 118.880,00

IV. Bilanzgewinn 315.239,97 245.465,55

B. RÜCKSTELLUNGEN 89.535,05 5.983,55

1. Steuerrückstellungen 83.535,05 1.983,55

2. Sonstige Rückstellungen 6.000,00 4.000,00

C. VERBINDLICHKEITEN 2.757.209,62 1.680.172,33

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 46.620,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.940,77 3.273,53

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen

50.055,26 20.880,00

4. Sonstige Verbindlichkeiten 2.694.213,59 1.609.398,80

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.425,21 0,00
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GEWINN UND VERLUSTRECHNUNG 2021

2021 2020

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 173.403,19 140.184,19  

2. Materialaufwand 26.877,86  10.398,22  

a) Aufwendungen für bezogene Waren 10.865,73 0,00  

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 16.012,13 10.398,22  

3. Personalaufwand 18.964,57 0,00  

Löhne und Gehälter 15.147,00 0,00  

Soziale Abgaben 3.817,57 0,00  

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

73.804,80 65.465,51  

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 79.210,87 62.806,07  

6. Erträge aus Beteiligungen aus verbundenen Unternehmen 630.488,56 169.366,37  

7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 154.432,72  141.851,61  

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 800,00  800,00  

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 50.484,98 24.459,25  

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 125.304,46  45.825,16  

11. Ergebnis nach Steuern 584.476,93  243.247,96  

12. Jahresüberschuss 584.476,93  243.247,96  

13. Gewinnvortrag 59.583,04  63.597,59  

15. Einstellung in gesetzliche Rücklagen 64.410,00  30.690,00  

16. Einstellung in andere Ergebnisrücklagen 264.410,00  30.690,00  

17. Bilanzgewinn 315.239,97  245.465,55  
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ERGEBNISVERWENDUNGS-
VORSCHLAG DER EGIS EG
Der Vorstand der EGIS eG schlägt vor, den 
Jahresüberschuss von 584.476,93 Euro un-
ter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von 
59.583,04 Euro und einer Vorwegeinstellung 
in Höhe von 64.410,00 Euro in die gesetzliche 
Rücklage und 64.410,00 Euro in die andere Er-
gebnisrücklage gemäß Satzung der EGIS eG 
– anteilig in Höhe von 288.338,60 Euro (3,6 % 

zzgl. 0,84 % Solarbonus der zum 31. Dezem-
ber 2021 einbezahlten Geschäftsanteile) an 
die Mitglieder auszuschütten, einen Betrag 
in Höhe von 200.000,00 Euro den anderen 
Ergebnisrücklagen zuzuführen und einen 
Betrag in Höhe von 26.901,37 Euro auf neue 
Rechnung vorzutragen.

EUR

Jahresüberschuss 584.476,93

Gewinnvortrag 59.583,04

Zwischensumme 644.059,97

davon 10 % in die gesetzliche Rücklage -64.410,00

davon 10 % in die andere Rücklage -64.410,00

Bilanzgewinn 515.239,97

Ergebnisverwendungsvorschlag

Ausschüttung an Mitglieder = 3,6 % + 0,84 % -288.338,60

verbleibender Bilanzgewinn 226.901,37

Verwendung verbleibender Bilanzgewinn

Einstellung andere Ergebnisrücklage 200.000,00

Vortrag auf neue Rechnung 26.901,37

226.901,37

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanz-
gewinns geprüft, für in Ordnung befunden und befürwortet den Vorschlag des Vorstands. Der 
Vorschlag entspricht den Vorschriften der Satzung.

6.
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DIE EGIS EG-GRUPPE UND 
BETEILIGUNGEN

DIE EGIS EG-GRUPPE
Die EGIS eG-Gruppe besteht mittlerweile aus 
einer Vielzahl an Tochterunternehmen. In den 
Tochterunternehmen werden größere PV-An-
lagen und Fernwärmeprojekte realisert. In der 
Regel sind diese Projekte mit Fremdkapital 
von Banken finanziert worden. Die folgende 
Abbildung beinhaltet eine Übersicht der EGIS 
eG-Gruppe. Neu hinzugekommen sind 2021 
die PVA Reckertshausen UG, die Fernwärme 
Bundorf GmbH & Co. KG und die Fernwärme 

Garching GmbH & Co. KG. In der PVA Reckerts-
hausen UG ist unser letztes größere PV-Frei-
flächenprojekt (siehe Rückblick) realisiert 
worden. In der Fernwärme Bundorf GmbH & 
Co. KG soll ein mögliches Fernwärmeprojekt 
parallel zur PV-Freiflächenanlage in Bundorf 
errichtet werden. In der Fernwärme Garching 
GmbH & Co. KG wird aktuell ein mögliches 
Fernwärmeprojekt in der Gemeinde Garching 
an der Alz vorbereitet.

Die EGIS eG-Gruppe zum 31.12.2021:

EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG
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EGIS-Energieforum 2022 im Stadtsaal Neuötting
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In der folgenden Übersicht finden Sie eine zusammenfassende Darstellung über die Projekt
gesellschaften der EGIS eG-Gruppe und der Projekte, die darin realisiert worden sind:

Der Name der Gesellschaft weicht bei einigen Projekten vom Anlagenstandort ab, was damit 
begründet ist, dass häufig ein Förderzuschlag von einem anderen Projekt, bzw. einer anderen 
Projektgesellschaft erworben und auf einen neuen Standort übertragen wurde. Um eine Straf-
pönale in Form eines Abzugs der Einspeisevergütung zu vermeiden, wurde auf eine Umfirmierung 
verzichtet.

Im Einzelnem stellen sich die unmittelbaren Beteiligungen wie folgt dar:

Gesellschaft Höhe der  
Beteiligung in %

Eigenkapital 
in €

Jahresergebnis 
in T€

EGIS Verwaltungs GmbH 100 12.500 -10

PV Themar GmbH 100 25.000 -2

EGIS PV Wachenbrunn GmbH & Co. KG 100 1.000 126

PV Meerane GmbH & Co. KG 85 1.000 21

PV Frankenthal GmbH & Co. KG 100 1.000 42

NE-La GmbH & Co. KG 100 1.000 236

NE-En GmbH & Co. KG 100 1.000 26

Fernwärme Emmerting GmbH & Co. KG 100 10.000 -22

PV Weddingstedt GmbH & Co. KG 100 1.000 279

Fernwärme Bundorf GmbH & Co. KG 100 5.000 -2

Fernwärme Garching GmbH & Co. KG 100 5.000 -4

PVA Reckertshausen UG 100 800 -4

Gesellschaft Anlagenart Anlagenort Bundesland Anlagen-
größe in kWp

Inbetrieb-
nahme

EGIS PV Wachenbrunn GmbH & Co. KG Freifläche Themar OT  
Wachenbrunn

Thüringen 8.739 2015

PV Meerane GmbH & Co. KG Freifläche Meerane Sachsen 2.226 2015

PV Frankenthal GmbH & Co. KG Dach Frankenthal Rheinland-
Pfalz

4.011 2017

Dach Pilsting Bayern 350 2019

NE-La GmbH & Co. KG Freifläche Aichen Bayern 6.757 2018

Freifläche Niederbergkirchen Bayern 1.224 2018

Freifläche Niederbergkirchen Bayern 1.726 2018

NE-En GmbH & Co. KG Freifläche Unterdietfurt Bayern 4.295 2019

PV Weddingstedt GmbH & Co. KG Freifläche Vohenstrauß Bayern 9.492 2020

PV Themar GmbH Freifläche Themar Thüringen BAI: 750 
BAII: 647

2020 
2021

PVA Reckertshausen UG Freifläche + 
Speicher

Hofheim i.Ufr. OT 
Reckertshausen

Bayern Hühnerellern: 
6.746 

Haßberge: 
3.499

2022
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ENTWICKLUNG DER 
WESENTLICHEN 
TOCHTERUNTERNEHMEN

EGIS VERWALTUNGS GMBH

Die Genossenschaft ist an der EGIS Verwal-
tungs GmbH mit 100 Prozent beteiligt. Gegen-
stand des Unternehmens ist die Verwaltung 
der Mitglieder der EGIS eG und die Verwaltung 
der einzelnen Tochtergesellschaften. Aus 
diesem Grund sind die Mitarbeiter*innen der 
EGIS-Gruppe in der Verwaltungs GmbH einge-
stellt. Neben der Betreuung der EGIS PV-An-
lagen werden auch neue Projekte entwickelt 
und neue Projekte/Projektgesellschaften in 
die Genossenschaftsgruppe integriert. Wei-
terhin wird das Fernwärmenetz Emmerting 
von den Mitarbeiter*innen der EGIS Verwal-
tungs GmbH vom Vertrieb über die Bauüber-
wachung und Inbetriebnahme von Hausüber-
gabestationen betreut. 

Im vergangenen Jahr wurden vier neue Mit-
arbeiter*innen in der Verwaltungs GmbH ein-
gestellt (zwei Vollzeit und zwei Teilzeitstellen) 
und das Büro dementsprechend ausgestattet.

Die EGIS Verwaltungs GmbH erzielte im Jahr 
2021 einen Umsatz von 416 TEUR (Vorjahr 
223 TEUR) und einen Jahresfehlbetrag von 
-10 TEUR (Vorjahr Jahresüberschuss von 
65 TEUR).

PV THEMAR GMBH

Die Genossenschaft ist an der PV Themar 
GmbH mit 100 Prozent beteiligt. Gegenstand 
des Unternehmens ist der Betrieb der PV-
Freiflächenanlagen auf der stillgelegten De-
ponie in Themar (Landkreis Hildburghausen, 
Thüringen). 2021 ist der zweite Bauabschnitt 
fristgerecht im Sommer in Betrieb gegangen 
und somit speisen knapp 1.397 kWp installier-
te Modulleistung in das Netz ein. Im Jahr 2021 
speiste der BAI 685.755 kWp ein, was 915 kWh/
kWp entspricht. Der BAI musste teilweise beim 

Bau des BAII im Juli vom Netz genommen 
werden, daher der etwas niedrige Jahres-
ertrag. Der BAII speiste ab Juli in das Netz ein 
und erzeugte 2021 203.293 kWh Strom.

Die PV Themar GmbH erzielte im Jahr 2021 
einen Umsatz von 80 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) 
und einen Jahresfehlbetrag von -2 TEUR. In 
diesem Geschäftsjahr ist mit einem positiven 
Ergebnis zu rechnen.

EGIS PV WACHENBRUNN GMBH & CO. KG

Die Genossenschaft ist an der EGIS PV Wa-
chenbrunn GmbH & Co. KG mit 100 Prozent 
beteiligt. Gegenstand des Unternehmens ist 
der Betrieb der PV-Freiflächenanlage auf dem 
ehemaligen Senderstandort Themar, Ortsteil 
Wachenbrunn (Landkreis Hildburghausen, 
Thüringen). 2021 erzeugte die 8.739 kWp gro-
ße Anlage 7.988.336 kWh (Vorjahr: 9.161.107 
kWh). Dies entspricht 914 kWh/kWp (Vorjahr 
1.048 kWh/kWp). Im August 2021 baute die 
Thüringer Energienetze GmbH die Mittelspan-
nungsleitung, in der die Anlage einspeist, von 
15 kV auf 20 kV aus. Aus diesem Grund musste 
leider die Anlage ab dem 10. bis zum 30. Au-

gust auf 30 Prozent Leistung reduziert wer-
den. Für den langen Zeitraum hat die EGIS PV 
Wachenbrunn GmbH & Co. KG eine Ausfallent-
schädigung in Höhe von knapp 14 TEUR erhal-
ten, was aber nicht in vollem Umfang die ent-
gangenen Erträge ausgleicht. Auf den Einsatz 
von Rechtsmittel hat die EGIS eG aufgrund der 
nicht sicheren Erfolgsaussichten und der er-
heblichen Kosten eines Verfahrens verzichtet.

Die EGIS PV Wachenbrunn GmbH & Co. KG 
erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 842 
TEUR (Vorjahr 851 TEUR) und einen Jahres-
überschuss von 126 TEUR (Vorjahr 130 TEUR). 

7.2
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PV MEERANE GMBH & CO. KG

Die Genossenschaft ist an der PV Meerane 
GmbH & Co. KG mit 85 Prozent beteiligt. Ge-
genstand des Unternehmens ist der Betrieb 
der PV-Freiflächenanlage im Gewerbegebiet 
von Meerane (Landkreis Zwickau, Sachsen). 
2021 erzeugte die 2.225 kWp große Anlage 
2.118.726 kWh (Vorjahr: 2.459.993 kWh). Dies 
entspricht 952 kWh/kWp (Vorjahr 1.105 kWh/
kWp). Besondere Ereignisse gab es keine bei 

diesem PV-Park. Das Jahr 2021 war weniger 
sonnenreich im Norden Deutschlands, da-
her der Erzeugungsrückgang im Vergleich zu 
2020.

Die PV Meerane GmbH & Co. KG erzielte im 
Jahr 2021 einen Umsatz von 212 TEUR (Vor-
jahr 219 TEUR) und einen Jahresüberschuss 
von 21 TEUR (Vorjahr 22 TEUR). 

PV FRANKENTHAL GMBH & CO. KG

Die Genossenschaft ist an der PV Frankenthal 
GmbH & Co. KG mit 100 Prozent beteiligt. Ge-
genstand des Unternehmens ist der Betrieb 
von zwei PV-Dachanlagen. Die mit 4.010 kWp 
größere Anlage steht auf dem Dach einer Lo-
gistikhalle im Gewerbegebiet von Frankenthal 
(Rheinland-Pfalz). 2021 erzeugte die Anlage 
3.726.102 kWh (Vorjahr: 3.986.624 kWh). Dies 
entspricht 929 kWh/kWp (Vorjahr 994 kWh/
kWp). Besondere Ereignisse gab es keine bei 
dieser Anlage. Auch hier war das Jahr 2021 
nicht so sonnenreich wie die vergangenen 
Jahre davor, daher der Erzeugungsrückgang 
im Vergleich zu 2020.

Die mit knapp 350 kWp kleinere Anlage steht 
auf dem Dach einer Logistikhalle im Gewer-
begebiet von Pilsting (Landkreis Dingolfing-
Landau, Bayern). 2021 erzeugte die Anlage 
400.781 kWh (Vorjahr: 403.472 kWh). Dies 
entspricht 1.146 kWh/kWp (Vorjahr 1.153 kWh/
kWp). Besondere Ereignisse gab es keine bei 
dieser Anlage. 

Die PV Frankenthal GmbH & Co. KG erzielte im 
Jahr 2021 einen Umsatz von 422 TEUR (Vor-
jahr 398 TEUR) und einen Jahresüberschuss 
von 42 TEUR (Vorjahr 14 TEUR). 

NE-LA GMBH & CO. KG

Die Genossenschaft ist an der NE-La GmbH & Co. KG mit 100 Prozent beteiligt. Gegenstand des 
Unternehmens ist der Betrieb von PV-Freiflächenanlagen in Aichen (Landkreis Günzburg, Bayern) 
und Niederbergkirchen (Landkreis Mühldorf, Bayern).

Anlage Größe Erzeugung 
2021 in kWh

kWh/kWp 
2021

Erzeugung 
2020 in kWh

kWh/kWp 
2020

Aichen 6.756 7.221.728 1.069 7.717.602 1.142

Niederbergkirchen  
Teilanlage Stützing

1.224 1.239.390 1.012 946.705 773

Niederbergkirchen  
Teilanlage Aiching

1.726 1.776.311 1.029 1.360.734 788

Besondere Ereignisse gab es keine bei diesem PV-Park. 2020 hatten wir in Niederbergkirchen 
Wechselrichterbrände, daher musste die Anlage bis zur Klärung der Sachverhalte für knapp zwei 
Monate ausgeschaltet werden. Die Ertragsausfälle wurden zum großen Teil mittels Entschädi-
gungszahlungen kompensiert.

Die Ne-La GmbH & Co. KG erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 843 TEUR (Vorjahr 574 TEUR) 
und einen Jahresüberschuss von 236 TEUR (Vorjahr 11 TEUR). Grund für den hohen Jahresüber-
schuss 2021 ist der hohe Marktwert Solar an der Strombörse. Im Vergleich zu den anderen An-
lagen der EGIS eG-Gruppe haben die Anlagen der NE-La einen relativ geringen BNetzA-Zuschlag, 
daher wirken sich die hohen Börsenstrompreise hier positiv aus.



28

NE-EN GMBH & CO. KG

Die Genossenschaft ist an der NE-En GmbH & 
Co. KG mit 100 Prozent beteiligt. Gegenstand 
des Unternehmens ist der Betrieb der PV-
Freiflächenanlage in Unterdietfurt (Landkreis 
Rottal-Inn, Bayern). 2021 erzeugte die 4.295 
kWp große Anlage 5.076.624 kWh (Vorjahr: 
4.627.417 kWh). Dies entspricht 1.077 kWh/kWp 
(Vorjahr 1.182 kWh/kWp). Besondere Ereignis-
se gab es keine bei diesem PV-Park. 

Die NE-En GmbH & Co. KG erzielte im Jahr 
2021 einen Umsatz von 227 TEUR (Vorjahr 
230 TEUR) und einen Jahresüberschuss von 
26 TEUR (Vorjahr 21 TEUR). Durch die feste 
PPA-Vergütung bei diesem PV-Park profitiert 
die Anlage nicht von den hohen Börsenstrom-
preisen.

FERNWÄRME EMMERTING GMBH & CO. KG

Die Genossenschaft ist an der Fernwärme Emmerting GmbH & Co. KG mit 100 Prozent beteiligt. 
Das Fernwärmenetz in Emmerting (Landkreis Altötting, Bayern) konnte in 2021 planmäßig in 
Betrieb genommen werden. Die Leitungsbauarbeiten vom Ortsrand (Neubaugebiet Seng) bis in 
das Ortszentrum konnten im Dezember 2021 mit dem Anschluss des Rathauses und der Schule 
erfolgreich abgeschlossen werden. Nun kann in den Folgejahren der Ausbau im Ortszentrum er-
folgen. 2021 wurden 18 Hausanschlüsse in Betrieb genommen. Für 2022 sind knapp 100 weitere 
Hausanschlüsse geplant, erste Vorverträge für Hausanschüsse für den weiteren Netzbau in dem 
Jahre 2023 sind bereits geschlossen worden. Insgesamt wurden bis Ende 2021 3,3 Mio. Euro in 
das Fernwärme- und Glasfasernetz in Emmerting investiert.

Jahr Netzlänge Hauanschlüsse in 
Betrieb

Anschlussleistung 
Übergabestationen

2021 4.013 m 18 Stück 595 kW

Die Fernwärme Emmerting GmbH & Co. KG erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 128 TEUR 
(Vorjahr 0 TEUR) und einen Jahresfehlbetrag von -21 TEUR (Vorjahr -2 TEUR).

PV WEDDINGSTEDT GMBH & CO. KG

Die Genossenschaft ist an der PV Weddingstedt GmbH & Co. KG mit 100 Prozent beteiligt. Gegen-
stand des Unternehmens ist der Betrieb der PV-Freiflächenanlage in Vohenstrauß (Landkreis 
Neustadt an der Waldnaab, Bayern). 2021 erzeugte die 8.739 kWp große Anlage 9.988.329 kWh 
(Vorjahr: 100.927 kWh – Jahr der Inbetriebnahme). Dies entspricht 1.052 kWh/kWp (Vorjahr 11 kWh/
kWp). Besondere Ereignisse gab es keine bei diesem PV-Park. 

Die PV Weddingstedt GmbH & Co. KG erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 781 TEUR (Vorjahr 
4 TEUR) und einen Jahresüberschuss von 279 TEUR (Vorjahr Jahresfehlbetrag von -92 TEUR). 
Grund für den hohen Jahresüberschuss 2021 ist der hohe Marktwert Solar an der Strombörse. Im 
Vergleich zu den anderen Anlagen der EGIS eG-Gruppe hat die Anlage in Vohenstrauß einen rela-
tiv geringen BNetzA-Zuschlag, daher wirken sich die hohen Börsenstrompreise hier positiv aus. 
Der Jahresfehlbetrag in 2020 kommt durch die Inbetriebnahme im Dezember 2020 zustande. 
Einer hohen Abschreibung standen geringe Einnahmen gegenüber. Der Jahresfehlbetrag konnte 
2021 ausgeglichen werden.

Zusammenfassende Übersicht der Erträge der EGIS-PV-Anlagen 2021 in kWp: 
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BETEILIGUNGEN 
Die EnergieGenossenschaft Inn-Salzach eG hat eine einzige Beteiligung und zwar an der Ge-
nossenschaft der Bürgerwerke eG aus Heidelberg. Die Bürgerwerke sind unser Partner in Sachen 
Ökostrom- und Ökogasbelieferung. An den Bürgerwerken sind wir mit insgesamt fünf Genossen-
schaftsanteilen zu je 1.000 Euro beteiligt. Zudem haben wir der Bürgerwerke eG ein Nachrang-
darlehen in Höhe von 16.000 Euro gewährt, welches mit 5 Prozent verzinst wird.  

PRÜFBERICHTE DES GENOS-
SENSCHAFTSVERBANDS 
BAYERN (GVB)
 Als zuständiger gesetzlicher Prüfungsverband hat der Genossenschaftsverband Bayern e-V. 
nach § 53 Abs. 1 GenG die EGIS eG über folgende Zeiträume geprüft:

• 1. Prüfungszeitraum: 03.07.2019 bis 30.06.2020 und

• 2. Prüfungszeitraum 01.07.2020 bis 04.08.2021.

Die letzte Prüfung hatte den Zeitraum 01.11.2018 bis zum 02.07.2019 umfasst. Aufgrund der pan-
demischen Lage im Jahr 2020 fand im Jahr 2020 keine Prüfungen durch den Verband statt. Die 
ausgesetzte Prüfung wurde 2021 nachgeholt im Rahmen einer ordentlichen Prüfung. Die zweite 
Prüfung für den Zeitraum 01.07.2020 bis 04.08.2021 wurde im Rahmen einer vereinfachten Prü-
fung nach § 53a GenG in Verbindung mit § 55 GenG durchgeführt. Unser Prüfer vom Genossen-
schaftsverband war Herr Philipp Mettner. 

Die Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses sind anschließend zu finden Über die Ergeb-
nisse der Prüfungen wurde in einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat beraten 
und der Beschluss protokolliert.

Kurzzusammenfassung der Ergebnisse:

Unsere Genossenschaft hat den Prüfkriterien standgehalten, es gab keine Beanstandungen. 

Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse für den 1. Prüfungszeitraum 2019/2020

E. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses nach § 53 Abs. 1 GenG

Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. führte bei der

Energie Genossenschaft Inn-Salzach eG (EGIS)

die Prüfung nach § 53 Abs. 1 GenG durch. Gegenstand der Prüfung gemäß § 53 Abs. 1 GenG 
waren die Einrichtungen, die wirtschaftlichen Verhältnisse sowie die Geschäftsführung der 
 Genossenschaft.

Die Prüfung oder prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 war aufgrund 
der gesetzlich vorgegebenen Größenmerkmale nicht Gegenstand.

Die Geschäftsführung, die Buchführung und die Aufstellung der Jahresabschlüsse nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des Vorstands der Ge-
nossenschaft.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse liegt in der Verantwortung des Aufsichtsrats.

Die vom Genossenschaftsverband Bayern e.V. durchgeführte Prüfung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse erfolgte auf der Grundlage einer kritischen Würdigung des von dem Steuerberater 
erstellten Jahresabschlusses zum 31.12.2019 auf Plausibilität.

Die Zahl der Mitglieder und der Geschäftsanteile hat sich weiter erhöht. Zum 31.12.2019 bestand 
die Genossenschaft aus 939 Mitgliedern mit insgesamt 29.767 Geschäftsanteilen.

Die Rechtsverhältnisse sind geordnet.

7.3

8.
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Eine Kreditgrenze gemäß § 49 GenG ist bisher nicht festgelegt.

Die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr bzw. im Vorjahr war zufriedenstellend.

Der Umsatz verminderte sich wetterbedingt gegenüber 2018 um 1.253 Euro oder 1,2 %. Vom Jah-
resüberschuss 2019 in Höhe von 227.061,74 Euro und dem Gewinnvortrag in Höhe von 64.493,02 
Euro werden entsprechend dem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats jeweils 29.160,00 
Euro den Rücklagen zu geführt. Die Generalversammlung hat eine Dividende in Höhe von 3,84 % 
beschlossen. Dies ergibt einen Ausschüttungsbetrag von 171.457,92 Euro. Der verbleibende Be-
trag in Höhe von 61.776,84 Euro soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft ist geordnet.

Die Organisation der Geschäftsführung ist angemessen.

Der Vorstand hat seine Tätigkeit im Berichtszeitraum nach unseren Feststellungen in Überein-
stimmung mit Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung ausgeübt.

Der Aufsichtsrat ist seiner Aufgabe nachgekommen.
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Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse für den 2. Prüfungszeitraum 2020/2021

C. Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses der vereinfachten Prüfung nach § 53a GenG

Das Ergebnis der vereinfachten Prüfung fassen wir wie folgt zusammen:

Die Hauptmerkmale der Satzung haben wir in unserem letzten Bericht über die Prüfung nach § 53 
Abs. 1 GenG vom 15.09.2021 dargestellt.

Ferner hat uns der Vorstand erklärt, dass sich in Bezug auf die Geschäftstätigkeit seit unserer 
letzten Prüfung nach § 53 Abs. 1 GenG keine Veränderungen ergeben haben.

Aus der Durchsicht der in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen ergaben sich keine Anhalts-
punkte, dass die Geschäftstätigkeit im Prüfungszeitraum nicht in Einklang mit der Satzung stand.

Den nach § 339 HGB zu erfüllenden Publizitätspflichten ist der Vorstand der Genossenschaft 
durch die Offenlegung des Jahresabschlusses beim Bundesanzeiger nachgekommen.

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, die die Ausrichtung der Genossenschaft auf einen Förder-
zweck i.S.v. § 1 Abs. 1 GenG in Zweifel ziehen.

Nach Durchsicht der in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen ergaben sich keine Anhalts-
punkte, an einer geordneten Vermögenslage zu zweifeln.

Ebenso ergaben sich aus der Durchsicht der in § 53a Abs. 2 GenG genannten Unterlagen keine 
Anhaltspunkte, an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung zu zweifeln.
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„DIE ENERGIEWENDE GEHÖRT
    IN BÜRGERHÄNDE“

Ihr Kontakt zur EGIS eG:
 
Judith Klier
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 08671/99 333 0
judith.klier@egis-energie.de

www.egis-energie.de


